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Same procedure as every year: Neues Jahr, neue Gesetze. Zum 1.1.2023 ist das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in

Kraft getreten. Damit – so die PM des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vom 29.12.2022 – wer-

den weltweit zum ersten Mal unternehmerische Sorgfaltspflichten für die Achtung von Menschenrechten und den Schutz

von Umweltbelangen umfassend gesetzlich geregelt. Unternehmen müssten ein wirksames Risikomanagement einrichten,

um Gefahren für Menschenrechtsverletzungen und bestimmte Schädigungen der Umwelt zu identifizieren, zu vermeiden

oder zu minimieren. Das Gesetz lege dar, welche Präventions- und Abhilfemaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich und

entlang ihrer Lieferketten notwendig sind und verpflichte zur Errichtung eines Beschwerdeverfahrens und regelmäßiger Be-

richterstattung. Es gelte zunächst für Unternehmen in Deutschland mit mindestens 3000 Beschäftigten, ab 2024 auch für

Unternehmen ab 1000 Beschäftigte. Gänzlich unumstritten sind diese Neuregelungen freilich naturgemäß nicht: Für Unter-

nehmen ergeben sich gerade durch die Berichts- und Sorgfaltspflichten zahlreiche Umsetzungsschwierigkeiten. „Ein weiterer

Mosaikstein des drohenden Regulierungsinfarktes für KMU“? Vgl. hierzu Wernicke, Die Erste Seite, in diesem Heft, sowie den

Blickpunkt im Ressort Arbeitsrecht auf S. 51, in diesem Heft.

Uta Wichering,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Christian Louboutin vs. Amazon – Zur

Haftung einer Online-Verkaufsplattform bei

Benutzung eines mit einer eingetragenen

Unionsmarke identischen Zeichens durch

Drittanbieter

Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung (EU)

2017/1001 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unions-

marke ist wie folgt auszulegen:

Es kann davon ausgegangen werden, dass der

Betreiber einer Online-Verkaufsplattform, die ne-

ben den eigenen Verkaufsangeboten dieses Be-

treibers einen Online-Marktplatz umfasst, ein

Zeichen, das mit einer fremden Unionsmarke

identisch ist, für Waren, die mit denjenigen iden-

tisch sind, für die diese Marke eingetragen ist,

selbst benutzt, wenn Drittanbieter ohne die Zu-

stimmung des Inhabers dieser Marke solche mit

diesem Zeichen versehenen Waren auf dem be-

treffenden Marktplatz zum Verkauf anbieten, so-

fern ein normal informierter und angemessen

aufmerksamer Nutzer dieser Plattform eine Ver-

bindung zwischen den Dienstleistungen dieses

Betreibers und dem fraglichen Zeichen herstellt,

was insbesondere dann der Fall ist, wenn ein sol-

cher Nutzer in Anbetracht aller Umstände des

Einzelfalls den Eindruck haben könnte, dass die-

ser Betreiber derjenige ist, der die mit diesem

Zeichen versehenen Waren im eigenen Namen

und für eigene Rechnung selbst vertreibt. Inso-

weit ist relevant, dass dieser Betreiber die auf

seiner Plattform veröffentlichten Angebote ein-

heitlich präsentiert, indem er die Anzeigen für

die im eigenen Namen und für eigene Rechnung

verkauften Waren zusammen mit den Anzeigen

für die von Drittanbietern auf dem betreffenden

Marktplatz angebotenen Waren einblendet, dass

er bei all diesen Anzeigen sein eigenes Logo als

renommierter Vertreiber erscheinen lässt und

dass er Drittanbietern im Rahmen des Vertriebs

der mit dem fraglichen Zeichen versehenen Wa-

ren zusätzliche Dienstleistungen anbietet, die

u. a. darin bestehen, diese Waren zu lagern und

zu versenden.

EuGH, Urteil vom 22.12.2022 –

C-148/21, C-184/21
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-1-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: App-Zentrum II – Erneute Vorlage an

EuGH zur Klagebefugnis von Verbraucher-

schutzverbänden bei Datenschutzverstößen

durch Facebook

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird

zur Auslegung von Art. 80 Abs. 2 der Verord-

nung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 27. April 2016 zum

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-

tung personenbezogener Daten, zum freien Da-

tenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie

95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO,

ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1) folgende Fra-

ge zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Wird eine Rechtsverletzung „infolge einer Verar-

beitung“ im Sinne von Art. 80 Abs. 2 DSGVO gel-

tend gemacht, wenn ein Verband zur Wahrung

von Verbraucherinteressen seine Klage darauf

stützt, die Rechte einer betroffenen Person seien

verletzt, weil die Informationspflichten gemäß

Art. 12 Abs. 1 Satz 1 DSGVO in Verbindung mit

Art. 13 Abs. 1 Buchst. c und e DSGVO über den

Zweck der Datenverarbeitung und den Empfän-

ger der personenbezogenen Daten nicht erfüllt

worden seien?

BGH, Beschluss vom 10.11.2022 – I ZR 186/17
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-1-2

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Schlecker – Zum Schadensersatz von

Anton Schlecker e. K. i. L. wegen des Droge-

riekartells

Ein kartellrechtswidriger Austausch zwischen

Wettbewerbern über geheime Informationen,

die das aktuelle oder geplante Preissetzungsver-

halten gegenüber einem gemeinsamen Abneh-

mer zum Gegenstand haben, begründet zu-

gunsten dieses Abnehmers den Erfahrungssatz,

dass die danach erzielten Preise im Schnitt über

denjenigen liegen, die sich ohne die Wettbe-

werbsbeschränkung gebildet hätten (Fortfüh-

rung von BGH, Urteil vom 13. April 2021 – KZR

19/20, WRP 2021, 1588 Rn. 26 [BB 2021, 2177,

Ls.] – LKW-Kartell II mwN).

BGH, Urteil vom 29.11.2022 – KZR 42/20
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-1-3

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Spezialgesetzliche Prospekthaftung

gem. § 13 VerkProspG, §§ 44 ff. BörsG (a. F.

bis 31.5.2012) schließt sog. Prospekthaf-

tung im weiteren Sinne nicht aus

Die spezialgesetzliche Prospekthaftung gemäß

den § 13 VerkProspG, §§ 44 ff. BörsG in der bis

zum 31. Mai 2012 geltenden Fassung schließt in

ihrem Anwendungsbereich eine gesellschafts-

rechtliche Haftung der Gründungs- bzw. Altge-

sellschafter wegen einer vorvertraglichen

Pflichtverletzung aufgrund der Verwendung ei-

nes unrichtigen, unvollständigen oder irrefüh-

renden Prospekts als Mittel der schriftlichen Auf-

klärung gemäß § 311 Abs. 2, § 241 Abs. 2, § 280

Abs. 1 BGB (sogenannte Prospekthaftung im

weiteren Sinn) nicht aus (Festhaltung an BGH,

Urteil vom 9. Juli 2013 – II ZR 9/12, ZIP 2013,

1616 Rn. 26 [BB 2013, 2049, Ls.]; Urteil vom

9. Juli 2013 – II ZR 193/11, juris Rn. 18; zu § 12

AuslInvestmG: vgl. BGH, Urteil vom 10. April

1978 – II ZR 103/76, WM 1978, 611 f. [BB 1978,

1031]; Urteil vom 22. März 1982 – II ZR 114/81,

BGHZ 83, 222, 227; Urteil vom 13. September

2004 – II ZR 276/02, ZIP 2004, 2095, 2098 [BB

2004, 2432]).

BGH, Beschluss vom 25.10.2022 – II ZR 22/22
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-1-4

unterwww.betriebs-berater.de
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